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Mit freundlichen Grüßen 

 

 
     Martin M. Seifert 

 
  - Rektor - 

 
 

Schulstart - Positiv denken, negativ testen! 
 

 

Liebe Eltern, 

 

ich hoffe, Sie hatten schöne Ostertage und es geht Ihnen allen gut. Nun startet nach den 

Osterferien die Schule wieder. Anbei erhalten Sie einen Brief unserer Bildungsministerin Karin Prien 

nebst Anlagen. Aus diesem Schreiben können Sie die Rahmenvorgaben des Bildungsministeriums 

für den Schulbetrieb ab dem 19. April 2021 entnehmen. Im Wesentlichen geht es so weiter wie vor 

den Osterferien. 

 

Neu ist folgende Regelung: Das Ministerium hat beschlossen, dass ab dem 19.4.21 an allen 

Schulen eine Testpflicht für alle Schülerinnen und Schüler und in Schule Beschäftigten besteht. Der 

Zugang zur Schule ist nach den Osterferien nur noch mit einem Nachweis eines negativen 

Corona-Testergebnisses erlaubt, das nicht älter als 3 Tage sein darf. Das gilt auch für Eltern und 

Besucher der Schule. 

Jede Schule wird vom 19. April 2021 an für alle Schülerinnen und Schüler und alle in der Schule 

beschäftigten Personen zwei Selbsttests pro Woche anbieten. Die Schüler-Selbsttests werden an 

beiden Standorte jeweils am Montag und am Donnerstag unter Aufsicht mehrerer Lehrkräfte und 

pädagogisch begleitet in der Sporthalle stattfinden. 

 

Es gibt drei Möglichkeiten den Nachweis eines negativen Corona-Tests zu erbringen: 

 

 Selbsttestung in der Schule (Einverständniserklärung muss vorliegen) 

 Bescheinigung z.B. eines Testzentrums, nicht älter drei Tage 

 Qualifizierte Selbstauskunft über einen häuslichen Selbsttest (siehe Formular) 

 

Schülerinnen und Schüler, bei denen keine Einverständniserklärung für die Selbsttestung in der 

Schule vorliegt oder die keinen gültigen Nachweis über ein negatives Testergebnis vorweisen 

können, dürfen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. 

 

Der Erlass zur Beurlaubung von Schülerinnen und Schülern der 1.- 4. Jahrgangsstufe aus wichtigem 

Grund im Hinblick auf mögliche Infektionsrisiken gilt weiter bis zum 14.05.21. 

http://www.astrid-lindgren-schule-buedelsdorf.de/

